
Volksbegehren 
 

RAUS aus EURATOM 
 
 
Wenn Sie am 07.03.2011 das 16. Lebensjahr vollendet haben, die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen und am 24.01.2011 mit Hauptwohnsitz in Dornbirn gemeldet waren, 
 
können Sie durch Ihre einmalige eigenhändige Unterschrift Ihre Zustimmung zum  Volksbegehren  
 
im Eintragungslokal 

Rathaus, Meldeamt, EG, Zi. Nr. E 30, 
 
erklären. 
 
Wenn Sie am 24.01.2011 Ihren Hauptwohnsitz nicht in Dornbirn hatten, können Sie in Dornbirn nur 
dann Ihre Zustimmung zum Volksbegehren erklären, wenn Sie über eine Stimmkarte, ausgestellt von 
Ihrer Wohnsitzgemeinde am 24.01.2011, verfügen. 
 
Sollten Sie bereits eine Unterstützungserklärung für dieses Volksbegehren geleistet haben, gilt diese 
schon als Zustimmung vom Volksbegehren. Sie dürfen daher nicht nocheinmal zur Eintragung 
zugelassen werden. 
 
Während des festgesetzten Eintragungszeitraumes, das ist 
 

von Montag, dem 28.02.2011 

bis einschließlich Montag, dem 07.03.2011 
 
zu folgenden Zeiten: 
 
    Montag, 28.02.2011,     von 08.00 bis 16.00 Uhr 
    Dienstag, 01.03.2011    von 08.00 bis 20.00 Uhr 
    Mittwoch, 02.03.2011   von 08.00 bis 16.00 Uhr 
    Donnerstag, 03.03.2011   von 08.00 bis 20.00 Uhr 
    Freitag, 04.03.2011     von 08.00 bis 16.00 Uhr 
    Samstag, 05.03.2011    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
    Sonntag, 06.03.2011    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
    Montag, 07.03.2011     von 08.00 bis 16.00 Uhr 
 
 
können Sie Ihre eigenhändige (persönliche) Eintragung Ihrer Unterschrift in die Eintragungsliste 
vornehmen. Während dieser Zeit liegt auch der Text des Volksbegehrens zur Einsicht auf. 
  
Bitte bringen Sie dazu unbedingt einen Lichtbildausweis, aus dem Ihre Identität ersichtlich ist, mit. 
 
 
 
Den Text des Volksbegehrens finden Sie auch unter:  
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/volksbegehren/files/EURATOM_Text_Begr.pdf 
 


